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Anhang  

A 3 Kompetenzregelung 

 

Aufgabe Stiftungsrat (StiR) Präsidium des 
(StiR) 

Anlagekommission 
(AK) 

Geschäftsleitung 
(GL) 

Leiter/innen Ge-
schäftsbereich  

Anstellungsbe-
dingungen   

Festlegung der An-
stellungsbedingun-
gen und der Lohn-
summe der Ge-
schäftsstelle (Verwal-
tungskosten-Budget) 

Festlegung der indi-
viduellen Anstel-
lungsbedingungen 
der GL im Rahmen 
des bewilligten Ver-
waltungskosten-Bud-
gets  

  Festlegung der Geh-
älter der MA (exkl. 
GL-Mitglieder) im 
Rahmen des bewil-
ligten Verwaltungs-
kosten-Budgets  

 

Qualifikation 
der MA 

  Qualifikation der/des 
Vorsitzenden der GL 

Die Qualifikation 
der/des Leiter/in Ver-
mögensanlagen in 
Absprache mit 
der/dem Vorsitzen-
den der GL   

Der/die Vorsitzende 
der GL qualifiziert 
die Geschäftsbe-
reichsleiter/innen 
und die ihr/ihm un-
terstellten MA  
 
Die Qualifikation 
der/des Leiter/in Ver-
mögensanlagen in 
Absprache mit 
der/des Präsident/in 
der AK 

Die Leiter/innen der 
der Geschäftsberei-
che qualifizieren die 
ihnen unterstellten 
MA  

Erteilen von 
Beratungsauf-
trägen an 
Dritte 

Aufträgen, die CHF 
10'000 pro Auftrag 
überschreiten bzw. 
Aufträge des Fachbe-
reichs Vermögensan-
lagen, die CHF 
60´000 pro Auftrag 
überschreiten 

  Aufträge des Fachbe-
reichs Vermögensan-
lagen bis CHF 
60´000 pro Auftrag 
und Auftragneh-
mer/in 

Aufträge bis CHF 
10´000 pro Auftrag 
und Auftragneh-
mer/in 

 

Kauf und Ver-
kauf von Wert-
schriften (inkl. 
Derivate)  

    Entscheid über Steu-
erung der strategi-
schen Anlageband-
breiten und 
Kauf/Verkauf von 
Wertschriften (inkl. 
Derivate) hierzu 

 
Die/Der Leiter/in des 
Geschäftsbereichs 
Vermögensanlagen 
(mit Visum eines an-
deren GL-Mitgliedes 
oder des Fachspezia-
listen Vermögensan-
lagen): 
Kauf und Verkauf 
von Wertschriften 
(inkl. Derivate) im 
Rahmen der Umset-
zung der strategi-
schen Anlageband-
breiten 

 

 

 


	Anhang
	A 3 Kompetenzregelung


